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Drittes Gesetz
zur Reform der Berliner Verwaltung
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Abschnitt I

Grundsätze

§ 1

Zweck

(1) Die Organisation der Berliner Verwaltung ist den Veränderungen ges
schaftlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und den fortschreiten
verwaltungswissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen
zupassen und fortwährend weiterzuentwickeln; dabei sind entscheidende
missendieEntwicklung zur Dienstleistungsverwaltung, die Kostentranspar
die Ziel- und Wirkungsorientierung, einschließlich Gender Mainstreamin
die interkulturelle Öffnung sowie die dezentrale Fach- und Ressourcenver
wortung.

(2) Dieses Gesetz regelt durch seine Organisationsgrundsätze die Ein
lichkeit der reformierten Berliner Verwaltung hinsichtlich ihrer Bürgerorienti
rung, einschließlich der Ausrichtung auf die besonderen Belange der W
schaft, ihrer Führung und Steuerung und ihres Personalmanagements.
Rechnungshof, dem Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreihei
wie der Verwaltung des Abgeordnetenhauses ist die Möglichkeit einzuräum
sich über Modernisierungsmaßnahmen des Senats zu informieren und ihre
fahrensabläufe daran zu orientieren.

§ 2

Binnenstruktur

(1) Die Behörden und nicht rechtsfähigen Anstalten der Berliner Verwaltu
(„Behörden“ im Sinne dieses Gesetzes) gliedern sich regelmäßig in die Leit
der Behörde, in Abteilungen, Ämter oder entsprechende Einheiten, in eine
mehrere Serviceeinheiten und in den Steuerungsdienst. Die Leistungs- und
antwortungszentren werden in den Senatsverwaltungen und der Senatska
als Abteilung, in den Bezirksämtern als Ämter bezeichnet.

(2) Die Abteilungen und Ämter werden grundsätzlich als Leistungs- u
Verantwortungszentren organisiert. In den Leistungs- und Verantwortungs
tren werden mit dem Ziel einer dezentralen Fach- und Ressourcenverant
tung zusammengehörende oder mehrere kleine Aufgabenbereiche mit dem
einer ganzheitlichen Aufgabenwahrnehmung gebündelt. Ihnen werden die
sonellen und sächlichen Mittel zur Aufgabenerfüllung zugeordnet; sie sind
ihre Arbeitsergebnisse und den wirksamen und wirtschaftlichen Einsatz
Mittel verantwortlich. Einzelheiten zur Aufgabenerfüllung und zu Umfang un
Art der personellen und sächlichen Mittel werden in Zielvereinbarungen z
schen der Behördenleitung und den Leistungs- und Verantwortungszen
festgelegt. Die Leistungs- und Verantwortungszentren werden an den posit
und negativen Ergebnissen ihres Handelns und Wirtschaftens beteiligt.

(3) Die Serviceeinheit oder die Serviceeinheiten erfüllen im Auftrag von Le
tungs- und Verantwortungszentren, anderen Organisationseinheiten ode
Behördenleitung Aufgaben des inneren Dienstbetriebs. Die Aufgaben aus
Bereichen Haushalt und Stellenwirtschaft sind in einer Serviceeinheit Finan
zusammengefasst. Über die Leistungen, die Serviceeinheiten erbringen so
2
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und über die dafür einzusetzenden Mittel werden Servicevereinbarungen
schen den Serviceeinheiten und der Behördenleitung oder den beauftrage
Organisationseinheiten geschlossen. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Se
einheiten können unter Aufrechterhaltung der funktionalen Trennung organ
torisch zusammengelegt werden. In Ausnahmefällen können Serviceeinh
anderen Verwaltungseinheiten organisatorisch zugeordnet oder als Servic
teilung eingerichtet werden.

(4) Der Steuerungsdienst berät und unterstützt die Behördenleitung n
Maßgabe einer mit ihr abgeschlossenen Zielvereinbarung. Er berät und u
stützt außerdem die Leistungs- und Verantwortungszentren sowie die Ser
einheiten bei der Erarbeitung von Zielvereinbarungen und nimmt seine Au
ben wahr, indem er insbesondere die Erfüllung der Zielvereinbarungen be
tet und bei Abweichungen von festgelegten Leistungs- und Finanzzielen in
stimmung mit den Leistungs- und Verantwortungszentren Vorschläge erar
tet. Er bedient sich betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente, auch
Leistungsvergleiche und ihre Ergebnisse. Sofern der Einsatz eines eig
Steuerungsdienstes in einer Behörde auf Grund ihrer strukturellen Beson
heit nicht wirtschaftlich ist, kann die Behördenleitung von der Einrichtung
ner selbständigen Organisationseinheit absehen und die Steuerungsauf
einer anderen Organisationseinheit übertragen. Steuerungsdienste ode
Übertragung auf eine andere Organisationseinheit diejenigen, die die St
rungsaufgaben wahrnehmen, sind der Behördenleitung unmittelbar unters

(5) Der Leistungsstand der Organisationseinheiten wird mindestens jäh
in einem Vergleich der in den Ziel- oder Servicevereinbarungen festgeleg
qualitativen und quantitativen Leistungs- und Finanzziele mit den erreich
Ergebnissen und unter Berücksichtigung der Leistungsvergleiche ermit
Eine Leistungsbeurteilung findet auch statt, wenn noch keine Zielvereinbar
vorliegt.

§ 2 a

Ziel- und Projektvereinbarungen

(1) Zielvereinbarungen sind in allen Behörden zwischen der Leitung und
Organisationseinheiten abzuschließen. Sie legen qualitative und quantit
Leistungsziele verbindlich fest. Sofern Finanzmittel zum Einsatz komm
werden diese in den Zielvereinbarungen unter Bezugnahme auf die verein
ten Ziele festgelegt. Zielvereinbarungen bedürfen der Schriftform und sind
mindestens ein Haushaltsjahr, höchstens für fünf Jahre abzuschließen. Bei
mehr als einjährigen Geltungsdauer sind unter Berücksichtigung des H
haltsvorbehaltes für die Finanzmittelzuweisungen Jahresbeträge festzuleg

(2) Projektvereinbarungen umfassen mindestens Festlegungen zu qua
ven und quantitativen Leistungszielen, Finanzzielen und einzusetzenden
teln. Sie sind zeitlich zu befristen.

§ 3

Bürgerorientierung

(1) Alle Behörden richten ihre Organisation und die Art ihrer Leistungse
bringung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags und der gebotenen Wirtsc
3
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Verwaltung einschließlich der besonderen Belange der Wirtschaft aus.

(2) In den Leistungs- und Verantwortungszentren, die durch ihr Leistun
spektrum geeignet sind, werden regelmäßig, mindestens alle fünf Jahre B
gungen der Adressaten ihres Verwaltungshandelns durchgeführt (unter a
rem Kundenbefragungen). Der Rhythmus der Befragungen und die spezifi
Fragestellung sind im Rahmen von Zielvereinbarungen auf das Leistungss
trum der jeweiligen Organisationseinheit abzustimmen. Die Ergebnisse und
daraus entwickelter Maßnahmenplan werden in geeigneter Weise bekann
geben. Die Adressaten werden auf die Freiwilligkeit und die Möglichkeit d
anonymen Beantwortung hingewiesen.

(3) Von den nach diesem Gesetz und demBezirksverwaltungsgesetzvorge-
gebenen Organisationsregelungen, insbesondere zur Gliederung der Behö
kann zur Erprobung übergreifender bürgerorientierter Leistungserbringun
abgewichen werden, wenn die einheitliche und gebündelte Aufgabenwahr
mung bei zusammenhängenden Lebenssachverhalten oder die Grundsät
Wirtschaftlichkeit dies erfordern.

(4) Die Öffnungs- und Sprechzeiten aller publikumsrelevanten Dienstste
und Bürgerämter werden unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit flexibel
den Bedürfnissen der Adressaten ausgerichtet. Der Senat regelt unter B
tung der in Satz 1 genannten Vorgaben Mindestöffnungszeiten durch Rec
verordnung. Die Organisation in Behörden mit unmittelbarem Dienst für d
Bürger wird so eingerichtet, dass in den Sprechstunden Dienstleistungen m
lichst abschließend erbracht werden. Ist dies nicht möglich, so wird innerh
einer Woche mitgeteilt, wer die Bearbeitung übernommen hat und welche
arbeitungszeit zu erwarten ist. Mindestens in einem in Berlin zentral gelege
Bürgeramt werden am Sonnabend Öffnungs- und Sprechzeiten von 9
14 Uhr eingerichtet. Das für die Öffnungs- und Sprechzeiten an den So
abenden erforderliche Personal wird von allen Bezirken im regelmäßi
Wechsel bereitgestellt, soweit sie nicht selbst entsprechende Öffnungs-
Sprechzeiten anbieten.

§ 4

Wettbewerb

(1) Behörden unterziehen sich hinsichtlich Qualität und Kosten ihrer v
gleichbaren Leistungen mindestens jährlichen Vergleichen innerhalb und
ßerhalb der Berliner Verwaltung. Die Ergebnisse werden in den Zielverein
rungen und den Servicevereinbarungen zur qualitativen und wirtschaftlic
Optimierung der Leistungen berücksichtigt.

(2) Leistungs- und Verantwortungszentren einer Behörde können sich u
Berücksichtigung der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung und
Zustimmung der beteiligten Behördenleitungen der Serviceeinheit einer a
ren Behörde bedienen. Sofern Aufgaben von Serviceeinheiten einer and
Behörde wahrgenommen werden, haben die auftraggebenden Organisa
einheiten die Befugnis zu fachlichen Vorgaben. Untersagt die Behördenleit
die Inanspruchnahme der Serviceeinheit einer anderen Behörde, so gleic
finanzielle Nachteile in den Zielvereinbarungen intern aus der der Behörde
Verfügung stehenden Globalsumme aus.
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§ 5

Führungsaufgaben mit Ergebnisverantwortung

(1) Führungsaufgaben mit Ergebnisverantwortung im Sinne dieses Gese
sind

1. in den Senatsverwaltungen: die Leitung einer Abteilung als Leistun
und Verantwortungszentrum und die Leitung einer selbständigen Serv
einheit,

2. in nachgeordneten Behörden der Hauptverwaltung: die Leitung der
hörde, die Leitung einer Abteilung als Leistungs- und Verantwortungsz
trum und die Leitung einer selbständigen Serviceeinheit,

3. in den Bezirksverwaltungen: die Leitung eines Amtes oder einer ni
rechtsfähigen Anstalt als Leistungs- und Verantwortungszentrum und
Leitung einer selbständigen Serviceeinheit.

(2) Führungskräfte, die Führungsaufgaben mit Ergebnisverantwort
wahrnehmen, entscheiden im Rahmen der für ihre Organisationseinheit ge
den Ziel- oder Servicevereinbarungen eigenständig über die fachliche L
tungserbringung und den Einsatz der dafür zur Verfügung stehenden pers
len und sächlichen Mittel. Sie sind für die Erfüllung der Aufgaben und die Qu
lität und Wirtschaftlichkeit der Arbeitsergebnisse ihrer Organisationseinh
verantwortlich. Die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit der Leitung von S
nats- und Bezirksverwaltungen bleiben unberührt.

(3) Führungsaufgaben mit Ergebnisverantwortung und die Leitung
Steuerungsdienstes werden zunächst befristet übertragen. Die Gestaltun
persönlichen Rechtsstellung richtet sich nach Beamten- oder Arbeitsrecht

§ 6

Personalmanagement

(1) Alle Behörden bedienen sich einer Personalplanung. Sie unterstütz
bedarfs-, anforderungs- und eignungsgerechte Beschäftigung des Pers
und eine gezielte Personalentwicklung.

(2) Ein Instrument gezielter Personalentwicklung ist der geplante Wech
auf verschiedene, gleichwertige Aufgabengebiete (Rotation). Er findet gru
sätzlich alle fünf bis zehn Jahre statt. Rotation in mehreren Aufgabengebi
ist regelmäßig Voraussetzung für die Übertragung von Führungsaufgaben
Ergebnisverantwortung sowie für die Übertragung der Leitung des Steueru
dienstes.

(3) Die für den erfolgreichen Einsatz in einem Aufgabengebiet erforde
chen wesentlichen Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten und sonstigen Ei
schaften, auch soziale, interkulturelle und methodische Kompetenz, werde
einem Anforderungsprofil zusammengefasst. Es bildet die Grundlage für
dienstliche Beurteilung, eine Ausschreibung und das Auswahlverfahren n
Absatz 4.

(4) Die Auswahl bei Personalentscheidungen ist unter Zugrundelegung
beruflichen Werdegangs in geeigneten Auswahlverfahren (Auswahlintervie
strukturierten Auswahlgesprächen oder gruppenbezogenen Auswahlverfa
zu treffen und schlüssig und nachvollziehbar zu dokumentieren. Zu Ausw
verfahren für Führungsaufgaben im Sinne von § 5 Abs. 1 soll auch eine fa
5

82. Erg.Lfg. (März 2006)



2001–5

nst-

alle
Be-
ich‘

che
d des
nis-

er
den
lmä-

im-
aß-
das

rde-

sma-
ato-

Ver-
nbe-
ment

hen
chen
kundige Person hinzugezogen werden, die nicht in der auswählenden Die
stelle beschäftigt ist.

(5) Die Beschäftigten jedes Beurteilungsbereiches werden regelmäßig
fünf Jahre beurteilt. Bei den Beurteilungen sind alle Leistungsstufen der
wertungsskala zu berücksichtigen; die Zwischenbewertungen ‚oberer Bere
und ‚unterer Bereich‘ sind zulässig.

(6) Mitarbeiterbefragungen und Mitarbeiter- und Vorgesetztengesprä
sind regelmäßig, mindestens jedoch alle drei Jahre durchzuführen, währen
Zeitraumes der befristeten Übertragung von Führungsaufgaben mit Ergeb
verantwortung im Sinne von§ 5 Abs. 1mindestens jedes Jahr. Befragungen d
Beschäftigten zum Führungskräfteverhalten (Führungskräfte-Feedback) fin
mindestens alle zwei Jahre statt. Führungskräftequalifizierungen sind rege
ßig, mindestens jedoch alle drei Jahre durchzuführen.

(7) Führungskräfte sind verpflichtet, mindestens alle zwei Jahre in Abst
mung mit der für Personalentwicklung zuständigen Stelle der Behörde an M
nahmen zur Führungskräftequalifizierung teilzunehmen, insbesondere für
Feld der sozialen Kompetenz und des Führungsverhaltens.

(8) Das Personalmanagement berücksichtigt die Belange der Frauenfö
rung nach demLandesgleichstellungsgesetz.

§ 7

Qualitätsmanagement

Die Behörden betreiben ein systematisches und regelmäßiges Qualität
nagement. Dieses beinhaltet mindestens Qualitätsziele und Qualitätsindik
ren in den Ziel- oder Servicevereinbarungen. Die nach§ 3 Abs. 2durchzufüh-
renden Kundenbefragungen werden auch im Innenverhältnis der Berliner
waltung angewandt und qualitativ ausgewertet. Die Ergebnisse von Kunde
fragungen und des Ideenmanagements werden in das Qualitätsmanage
einbezogen.

Abschnitt II

Änderung von Gesetzen

(§§ 8 bis 16 Änderungsvorschriften)

Abschnitt III

Schlussvorschriften

§ 17

Funktionsbezeichnungen

Alle Funktionsbezeichnungen, die in diesem Gesetz in der männlic
Sprachform gebraucht werden, gelten auch in der entsprechenden weibli
Sprachform.
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§ 18

(aufgehoben)

§ 19

Neubekanntmachung des Bezirksverwaltungsgesetzes

Die Senatsverwaltung für Inneres wird ermächtigt, dasBezirksverwaltungs-
gesetzin der vom 1. Januar 2001 an geltenden Neufassung mit neuem Da
bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitig

§ 20*

Berichte

Über die Umsetzung dieses Gesetzes berichtet der Senat dem Abgeordn
haus jährlich zum 31. Oktober nach Maßgabe eines von dem für Verwaltun
reform zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses bis zum 30. Jun
zulegenden Fragen- und Problemkatalogs.

§ 21*)

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Berlin in Kraft. Die Vorschriften der§§ 2und4 und die durch§ 8
geänderten Vorschriften desBezirksverwaltungsgesetzessind spätestens mit
Beginn der 14. Wahlperiode des Abgeordnetenhauses von Berlin anzuwen
in den nach dem Gebietsreformgesetz zusammengelegten Bezirken späte
zum 1. Januar 2001; die§§ 42 bund42 c des Bezirksverwaltungsgesetzesblei-
ben unberührt. Für die Polizeibehörde sind die §§ 2, 4 und 5 vom 1. Januar 2
an anzuwenden.

§ 20: Geänd. durch Art. I d. Ges. v. 10. 5. 2007, GVBl. S. 194
*)  Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ursprünglichen Fassung vom 17. Mai 19
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